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zum Bebauungsplan Nr. 12 
- Gebiet nördlich des Prone,siensweufes - 
der Stadt Bochum-7öve1 

 

Der Bebauungsplan Nr. 12 - Gebiet nördlich des Prozessions-
weges wurde durch Beschluß des Rates der Stadt Bockum-
Uövel VGiii 31.3.1967 gemäß § 2 des BBauG ..vo 23. Juni 1960 
(BGB1. I, Seite 341) aufgestellt. 

 

Am 26.1,1968 hat der Rat der Stadt Bockum-Zövel einen Zia-
satzbeschluß gefaßt, wonach der Plan mindestens Festsetzungen 
in Sinne des § 30 BEauG vom 23. Juni 1960 (EGB11. I, Seite 
341) enthalten muß. 

.1.-nt_AL4222Aine&A-211 Plane°  

Die Aufstellung des vorliegenden Debauungsplanes wurde auf 
Antrag der kath. Kirchengemeinde "St. StephamusN in Bochum-
Eö1P,1 nurchgc-Pührt. 

Die hath. Kirchengemeinde ist in räumlichen Geltungsbereich 
des Debauungonlanes überwiegend Grundstückseigentüuer. 

Mit dem rdebauungoplen  sell  die Bebauung nördlich des Prezessions- 
weges bis zur geil. Lippe-Randstraße fortgesetzt werden und 
zwar insbosendere die Durchführung von Eigentumsmaßnahmen. 

Der Fiebauunge7)1an entspricht im Grundsatz der. landesnlane-
rischen Gesichtspunkten und den Gegebenheiten des gültigen 
Flächennutzungsnlaneo (Leitplan) der Stadt Dochum-Hövel. 
Er ist jedoch eine Änderung des Flchennutzungsplanes erfor-
derlich. Die Landeoplanungsgemeinschaft Westfalen, Bezirks-
steno Münster, hat gegen die Änderung des Flächennutzungs-
planes und Aufstellung des Bebauungsplanes keine grundsätz-
lichen landesplanerischen Bedenken gemäß Stellungnahme von 

Okt. 1968 zum Vorentwurf deo Debauungsnlanes. 

Das Gebiet hat eine Größe von rd. 10 ha. 
in Anschluß an die vorhandene Bebauung sind folgende bau- 
liehonMaßnahmen vorgesehen: 

29 freistehende 1-geschossige Bun:naler7suit 20 - 300  
Satteldach 

43 freistehende 2-geschossige Einfamilienhäuser (teilw. 
mit 1-geschossigem Anbau) mit Zlachdach 

30 freistehende 2-geschossige Reiheneigenheime mit 20 - 300 
Satteldach 

9 freistehende 3-geschossige Miethäuser mit 20 - 300  
Satteldach 

2 freistehende 4geschossige Miethäuser mit Flachdach 

insgesamt rd. 172 Wohnungseinheitea. 



423 
119 Garagen mit nachdach (Einzel- u. Gruppengaragen) 

6 Garagen Annerhalb der gepl. Bungalows 

54 öffentliche Parkplätze 

KAnderspielplatz (f.oinhinder) 

KinderoDielplatz (Dolzplatz) 

2. MaiGuahällen zur  (32gia ls,  Grund  aid  23Gcla_iiS  - 

Wie bereits orefähnt, ist der gröf3ere Lei1 r2e,2 ,Ticued und Bodens 
Eigentum der kath. Kirchengemeinde "St. Stephanus". Weitere 
Fläohen befinden sich im Eigentum des Münster'schea Studienfonds. 
Beide Grundstückseigentümer werden nach Genehmigung des Bebauungs-
planes die ausgewiesenen Flächen an Bauwillige abgeben. 

Die noch in Privathand befindlichen Bauflächen sollen spätestens 
hei: Ausbau der Liee)e-Randstreße der Debauffeig zugeführt werden. 

Maßnahmen zur Bodenordnung (Baulmnduulegung usw.) sind nicht vor-
gesehen und nicht erforderlich. 

Die erforderlicher lrschließungsstraßer sind teilweise bereits 
in Eigentun bzw. werden in das Eigentum der Stadt überführt 
und von dieser bei -Ledarf ausgebaut 7erd unterhalten. 

Lear die Entwässerung wiret zur Zeit ein Entwurf aufgestellt und 
zur Genehmigung eingereicht. 

3. Koster 

Die Stadt Bockum-Hövel ist Trägerin des Ausbaues. 
Sie kann sich gegebenenfalls einer Wohnungsbaugesellschaft usw. 
als Träger der Erschließung bedienen. 

Die Kosten des Ausbaues sollen z. Zt. micht, ermittelt werden. 
Die Aufschließung erfolgt  it  der fortschreitenden Bebauung, 
je nach Bedarf. 

4. Zustimmung  

Der Vorentwurf des Bebauungsplanes wurde dem 7.17 beteiUgerde7,  
DehUrden und Träger öffentileher Belange ZU9.7 Stellungneme übev.-
sandt. 

Die vorgebrachten BedenL'en und Anregungen wurden durch besehluß 
des Bauausschusses vom A7.12.1968 weitgehendst berüehoichigt.  
Pie  besondere Nutzung der Grundstücke ist im Texteil zum Be-
bauungsplan festgelegt. 

5. Planverfasser 

Planverfasser ist das Architekturbüro  Loy  - Wernitz in Essen. 

Die Bearbeitung des Planes nach der2 WauG erfolgte durch das 
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BUrg&iicister 

e, 

Öffentlich ,2usgelef7t vom 

einschl. 	1969 

mit  gi led 

\3 , 	1969 bis 

das Banant - Vermessung - der Stadt Lockum-Hövel. 

.Aufgestellt und beschlossen durch der P.at 
der Stadt Bockum-Hövel in der Sitzung 
am 13. Januar 1969. 

Lochum-FX/vel, den 16. Januar 1969 
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-7,0c3ruövel, den 

Der Stadtdirektor 

1969 

1 
Förster ) 


	Page 1
	Page 2
	Page 3

